
 
 

Stand: 21.02.02 
 
 

Tarifvertrag 
über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes  

 
vom 1. März 2002  

 
- Altersvorsorge-TV-Kommunal - (ATV-K) 

 
 
 
 

Zwischen 
 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände , 
vertreten durch den Vorstand, 

 
einerseits 

 
und 

 
der DBB Tarifunion, 

vertreten durch den Vorstand, 
 

diese zugleich handelnd für den/die 
 

- Deutschen Handels- und Industrieangestellten-Verband, 
- Gewerkschaft öffentlicher Dienst und Dienstleistungen, 

 
andererseits 

 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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Präambel 
 

1Die Tarifvertragsparteien haben sich - auch in Ausfüllung des Beschlusses des Bun-
desverfassungsgerichts vom 22. März 2000 (1 BvR 1136/96) - am 13. November 2001 auf 
eine grundlegende Reform der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes geeinigt, um deren 
Zukunftsfähigkeit zu sichern; der Altersvorsorgeplan 2001 vom 13. November 2001 ist zu-
gleich Geschäftsgrundlage dieses Tarifvertrages. 
 

2Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ablauf des 31. Dezember 2000 ge-
schlossen und durch ein Punktemodell ersetzt, in dem entsprechend den nachfolgenden Rege-
lungen diejenigen Leistungen zugesagt werden, die sich ergeben würden, wenn eine Gesamt-
Beitragsleistung von 4 v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts vollständig in ein kapi-
talgedecktes System eingezahlt würde. 3Das Jahr 2001 wird im Rahmen des Übergangsrechts 
berücksichtigt. 

 
4Bei den Zusatzversorgungseinrichtungen kann als Leistung der betrieblichen Altersver-

sorgung auch eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge durch eigene Beiträge unter 
Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung durchgeführt werden.  
 

 
Erster Teil 

Punktemodell 
 

Abschnitt I  
Geltungsbereich 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
 

Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Auszubildende (Be-
schäftigte), die unter den Geltungsbereich der in der Anlage 1 aufgeführten Tarifverträge des 
öffentlichen Dienstes fallen soweit sie nicht bei den an der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (VBL) beteiligten Mitgliedern der übrigen der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) angehörenden Arbeitgeberverbänden beschäftigt sind. 

 
 

Abschnitt II  
Versicherung bei der Zusatzversorgungseinrichtung 

 
§ 2 

Pflichtversicherung 
 

(1) 1Die Beschäftigten sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 mit dem Beginn des Be-
schäftigungsverhältnisses bei der öffentlichen Zusatzversorgungseinrichtung, bei der ihr Ar-
beitgeber Mitglied/Beteiligter ist, zu versichern, wenn sie das 17. Lebensjahr vollendet haben 
und vom Beginn der Versicherung bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres die Wartezeit 
(§ 6) erfüllen können, wobei frühere Versicherungszeiten, die auf die Wartezeit angerechnet 
werden, zu berücksichtigen sind.  

 

2Die Pflicht zur Versicherung endet mit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses. 
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(2) 1Beschäftigte mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit an Hochschulen oder For-

schungseinrichtungen, die für ein auf nicht mehr als fünf Jahre befristetes Arbeitsverhältnis 
eingestellt werden und die bisher keine Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung 
haben, sind auf ihren schriftlichen Antrag von der Pflicht zur Versicherung zu befreien. 2Der 
Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Beginn des Arbeitsverhältnisses zu stellen. 
3Zugunsten der nach Satz 1 von der Pflichtversicherung befreiten Beschäftigten werden Ver-
sorgungsanwartschaften auf eine freiwillige Versicherung (entsprechend § 26) mit Beiträgen 
in Höhe der auf den Arbeitgeber entfallenden Aufwendungen für die Pflichtversicherung, 
höchstens jedoch mit vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts begründet. 4Wird 
das Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 1 verlängert oder fortgesetzt, beginnt die Pflicht-
versicherung anstelle der freiwilligen Versicherung mit dem Ersten des Monats, in dem die 
Verlängerung oder Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses über fünf Jahre hinaus vereinbart 
wurde. 5Eine rückwirkende Pflichtversicherung von Beginn des Arbeitsverhältnisses an ist 
ausgeschlossen. 

 
(3) Von der Pflicht zur Versicherung ausgenommen sind die von der Anlage 2 erfassten 

Beschäftigten.  
§ 3 

Beitragsfreie Versicherung 
 

(1) Die Versicherung bleibt als beitragsfreie Versicherung bestehen, wenn das Beschäf-
tigungsverhältnis endet.   
 

(2) Die beitragsfreie Versicherung endet bei Eintritt des Versicherungsfalles, Überlei-
tung der Versicherung auf eine andere Zusatzversorgungseinrichtung, Tod, Erlöschen der 
Anwartschaft oder bei Beginn einer erneuten Pflichtversicherung.  
 

§ 4 
Überleitung der Versicherung 

 
1Die Beschäftigten, die bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung versichert sind, 

von der die Versicherung übergeleitet wird, sind verpflichtet, die Überleitung der Versiche-
rung auf die für ihren Arbeitgeber zuständige Zusatzversorgungseinrichtung zu beantragen, es 
sei denn, dass bei der anderen Zusatzversorgungseinrichtung Pflicht zur Versicherung besteht 
oder auch bei Überleitung der Versicherung keine Pflicht zur Versicherung bei der für ihren 
Arbeitgeber zuständigen Zusatzversorgungseinrichtung entstünde. 2Das Gleiche gilt für die 
Beschäftigten, die gegen eine in Satz 1 genannte Zusatzversorgungseinrichtung Anspruch auf 
Rente haben, und zwar auch dann, wenn diese Zusatzversorgungseinrichtung die Rente weiter 
gewährt. 

 
Abschnitt III 
Betriebsrente 

 
§ 5 

Versicherungsfall und Rentenbeginn 
 
1Der Versicherungsfall tritt am Ersten des Monats ein, von dem an der Anspruch auf ge-

setzliche Rente wegen Alters als Vollrente bzw. wegen teilweiser oder voller Erwerbsminde-
rung besteht. 2Der Anspruch ist durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nachzuweisen. 
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3Den in der gesetzlichen Rentenversicherung Pflichtversicherten, bei denen der Versi-

cherungsfall nach Satz 1 eingetreten ist und die die Wartezeit nach § 6 erfüllt haben, wird auf 
ihren schriftlichen Antrag von der Zusatzversorgungseinrichtung eine Betriebsrente gezahlt. 
4Die Betriebsrente beginnt - vorbehaltlich des § 12 - mit dem Beginn der Rente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung.  

 
§ 6 

Wartezeit 
 

(1) 1Betriebsrenten werden erst nach Erfüllung der Wartezeit von 60 Kalendermonaten 
gewährt. 2Dabei wird jeder Kalendermonat berücksichtigt, für den mindestens für einen Tag 
Aufwendungen für die Pflichtversicherung nach §§ 16, 18 erbracht wurden. 3Bis zum 31. De-
zember 2000 nach dem bisherigen Recht der Zusatzversorgung als Umlagemonate zu berück-
sichtigende Zeiten zählen für die Erfüllung der Wartezeit. 4Für die Erfüllung der Wartezeit 
werden Versicherungsverhältnisse bei Zusatzversorgungseinrichtungen nach § 2 zusammen-
gerechnet. 

 
(2) 1Die Wartezeit gilt als erfüllt, wenn der Versicherungsfall durch einen Arbeitsunfall 

eingetreten ist, der im Zusammenhang mit dem die Pflicht zur Versicherung begründenden 
Arbeitsverhältnis steht oder wenn die/der Versicherte infolge eines solchen Arbeitsunfalls 
gestorben ist. 2Ob ein Arbeitsunfall vorgelegen hat, ist durch Bescheid des Trägers der gesetz-
lichen Unfallversicherung nachzuweisen. 

 
(3) In den Fällen des § 7 Abs. 5 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Mitglie-

der des Deutschen Bundestages und entsprechender gesetzlicher Vorschriften werden Zeiten 
einer nach dem Beginn der Pflichtversicherung liegenden Mitgliedschaft im Deutschen Bun-
destag, im Europäischen Parlament oder in dem Parlament eines Landes auf die Wartezeit 
angerechnet. 

 
§ 7 

Höhe der Betriebsrente 
 

(1) Die monatliche Betriebsrente errechnet sich aus der Summe der bis zum Beginn der 
Betriebsrente (§ 5 Satz 3) erworbenen Versorgungspunkte (§ 8), multipliziert mit dem Mess-
betrag von vier Euro.  
 

(2) Die Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die Hälfte der Be-
triebsrente, die sich nach Absatz 1 bei voller Erwerbsminderung ergeben würde. 

 
(3) Die Betriebsrente mindert sich für jeden Monat, für den der Zugangsfaktor nach 

§ 77 SGB VI herabgesetzt ist, um 0,3 v.H., höchstens jedoch um insgesamt 10,8 v.H. 
 

§ 8 
Versorgungspunkte 

 
(1) 1Versorgungspunkte ergeben sich  

 
a) für das zusatzversorgungspflichtige Entgelt (§ 15), 
b) für soziale Komponenten (§ 9) und 
c) als Bonuspunkte (§ 19). 
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2Die Versorgungspunkte nach Satz 1 Buchst. a und b werden jeweils zum Ende des Ka-
lenderjahres bzw. zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses festgestellt und 
dem Versorgungskonto gutgeschrieben; die Feststellung und Gutschrift der Bonuspunkte er-
folgt zum Ende des folgenden Kalenderjahres. 3Versorgungspunkte werden jeweils auf zwei 
Nachkommastellen unter gemeinüblicher Rundung berechnet. 
 

(2) 1Die Anzahl der Versorgungspunkte für ein Kalenderjahr nach Absatz 1 Satz 1 
Buchst. a ergibt sich aus dem Verhältnis eines Zwölftels des zusatzversorgungspflichtigen 
Jahresentgelts zum Referenzentgelt von 1.000 Euro, multipliziert mit dem Altersfaktor (Ab-
satz 3); dies entspricht einer Beitragsleistung von vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelts. 2Bei einer vor dem 1. Januar 2003 vereinbarten Altersteilzeit auf der Grundlage des 
Altersteilzeitgesetzes werden die Versorgungspunkte nach Satz 1 mit dem 1,8-fachen berück-
sichtigt, soweit sie nicht auf Entgelten beruhen, die in voller Höhe zustehen. 

 
 (3) Der Altersfaktor beinhaltet eine jährliche Verzinsung von 3,25 v.H. während der 

Anwartschaftsphase und von 5,25 v.H. während des Rentenbezuges und richtet sich nach der 
folgenden Tabelle; dabei gilt als Alter die Differenz zwischen dem jeweiligen Kalenderjahr 
und dem Geburtsjahr: 

 
Alter Alters-

faktor 
Alter Alters-

faktor 
Alter Alters-

faktor 
Alter Alters-

faktor 
17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0 
18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0 
19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0 
20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0 
21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9 
22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9 
23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9 
24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9 
25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9 
26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8 
27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8 
28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 und 

älter 
0,8 

 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2: 
 
 Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung 
gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Altersteilzeitgesetzes 
übersteigt, ist das zusatzversorgungspflichtige Entgelt so zu erhöhen, dass sich nach Anwen-
dung von Absatz 2 Satz 2 so viele Versorgungspunkte ergeben, wie dies dem über den gesetz-
lichen Mindestbeitrag erhöhten Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung entspricht. 
 

§ 9 
Soziale Komponenten 

 
(1) Für jeden vollen Kalendermonat ohne Arbeitsentgelt, in dem das Arbeitsverhältnis 

wegen einer Elternzeit nach § 15 des Bundeserziehungsgeldgesetzes ruht, werden für jedes 
Kind, für das ein Anspruch auf Elternzeit besteht, die Versorgungspunkte berücksichtigt, die 
sich bei einem zusatzversorgungspflichtigen Entgelt von 500 Euro in diesem Monat ergeben 
würden.  
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(2) 1Bei Eintritt des Versicherungsfalles wegen teilweiser oder voller Erwerbsminde-

rung vor Vollendung des 60. Lebensjahres werden Pflichtversicherten für jeweils zwölf volle, 
bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres fehlende Kalendermonate so viele Versorgungs-
punkte hinzugerechnet, wie dies dem Verhältnis von durchschnittlichem monatlichem zusatz-
versorgungspflichtigem Entgelt der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt des Versicherungs-
falles zum Referenzentgelt entspricht; bei Berechnung des durchschnittlichen Entgelts werden 
Monate ohne zusatzversorgungspflichtiges Entgelt nicht berücksichtigt. 2Ist in diesem Zeit-
raum kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt angefallen, ist für die Berechnung nach Satz 1 
das Entgelt zugrunde zu legen, das sich als durchschnittliches monatliches zusatzversor-
gungspflichtiges Entgelt im Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn ergeben hätte. 

 
(3) 1Bei Beschäftigten, die am 1. Januar 2002 bereits 20 Jahre pflichtversichert sind, 

werden für jedes volle Kalenderjahr der Pflichtversicherung bis zum 31. Dezember 2001 
mindestens 1,84 Versorgungspunkte berücksichtigt. 2Bei Beschäftigten, deren Gesamtbe-
schäftigungsquotient am 31. Dezember 2001 kleiner als 1,0 ist, gilt Satz 1 entsprechend mit 
der Maßgabe, dass der Faktor 1,84 mit dem am 31. Dezember 2001 maßgebenden Gesamtbe-
schäftigungsquotienten multipliziert wird. 

 
§ 10 

Betriebsrente für Hinterbliebene 
 

(1) 1Stirbt eine Versicherte/ein Versicherter, die/der die Wartezeit (§ 6) erfüllt hat, oder ei-
ne Betriebsrentenberechtigte/ein Betriebsrentenberechtigter, hat die hinterbliebene Ehegattin/der 
hinterbliebene Ehegatte Anspruch auf eine kleine oder große Betriebsrente für Witwen/Witwer, 
wenn und solange ein Anspruch auf Witwen-/Witwerrente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung besteht oder bestehen würden sofern kein Rentensplitting unter Ehegatten durchgeführt 
worden wäre. 2Art (kleine/große Betriebsrenten für Witwen/Witwer), Höhe (prozentualer Be-
messungssatz) und Dauer des Anspruchs richten sich – soweit keine abweichenden Regelungen 
getroffen sind – nach den entsprechenden Bestimmungen der gesetzlichen Rentenversicherung. 
3Bemessungsgrundlage der Betriebsrenten für Hinterbliebene ist jeweils die Betriebsrente, die 
die Verstorbene/der Verstorbene bezogen hat oder hätte beanspruchen können, wenn er im Zeit-
punkt seines Todes wegen voller Erwerbsminderung ausgeschieden wäre. 4Die ehelichen oder 
diesen gesetzlich gleichstellten Kinder der/des Verstorbenen haben entsprechend den Sätzen 1 
bis 3 Anspruch auf Betriebsrente für Voll- oder Halbwaisen.  

 

5Der Anspruch ist durch Bescheid des Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung 
nachzuweisen. 

  
(2) Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer besteht nicht, wenn die Ehe mit 

der/dem Verstorbenen weniger als zwölf Monate gedauert hat, es sei denn, dass nach den beson-
deren Umständen des Falles die Annahme nicht gerechtfertigt ist, dass es der alleinige oder ü-
berwiegende Zweck der Heirat war, der Witwe/dem Witwer eine Betriebsrente zu verschaffen. 

 
(3) 1Witwen-/Witwerrente und Waisenrenten dürfen zusammen den Betrag der ihrer Be-

rechnung zugrunde liegenden Betriebsrente nicht übersteigen. 2Ergeben die Hinterbliebenenren-
ten in der Summe einen höheren Betrag, werden sie anteilig gekürzt. 3Erlischt eine der anteilig 
gekürzten Hinterbliebenenrenten, erhöhen sich die verbleibenden Hinterbliebenenrenten vom 
Beginn des folgenden Monats entsprechend, jedoch höchstens bis zum vollen Betrag der Be-
triebsrente der/des Verstorbenen. 
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§ 11 
Anpassung und Neuberechnung 

 
(1) Die Betriebsrenten werden, beginnend ab dem Jahr 2002, zum 1. Juli eines jeden Jah-

res um 1,0 v.H. dynamisiert. 
 
(2) 1Die Betriebsrente ist neu zu berechnen, wenn bei einem Betriebsrentenberechtigten 

ein neuer Versicherungsfall eintritt und seit der Festsetzung der Betriebsrente aufgrund des 
früheren Versicherungsfalles zusätzliche Versorgungspunkte zu berücksichtigen sind.  

 
2Durch die Neuberechnung wird die bisherige Betriebsrente um den Betrag erhöht, der 

sich als Betriebsrente aufgrund der neu zu berücksichtigenden Versorgungspunkte ergibt; für 
diese zusätzlichen Versorgungspunkte wird der Abschlagsfaktor nach § 7 Abs. 3 gesondert 
festgestellt.  

 
3Wird aus einer Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung eine Betriebsrente 

wegen voller Erwerbsminderung oder wegen Alters, wird die bisher nach § 7 Abs. 2 zur Hälf-
te gezahlte Betriebsrente voll gezahlt. 4Wird aus einer Betriebsrente wegen voller Erwerbs-
minderung eine Betriebsrente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wird die bisher gezahlte 
Betriebsrente entsprechend § 7 Abs. 2 zur Hälfte gezahlt. 5Die Sätze 1 und 2 sind entspre-
chend anzuwenden, wenn zusätzliche Versorgungspunkte zu berücksichtigen sind. 

 
6Für Hinterbliebene gelten die Sätze 3 und 4 entsprechend. 

 
§ 12 

Nichtzahlung und Ruhen  
 

(1) 1Die Betriebsrente wird von dem Zeitpunkt an nicht gezahlt, von dem an die Rente 
wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung nach § 100 Abs. 3 Satz 1 in Verbin-
dung mit § 34 Abs. 2 SGB VI endet. 2Die Betriebsrente ist auf Antrag vom Ersten des Monats 
an wieder zu zahlen, für den der/dem Rentenberechtigten die Rente wegen Alters aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung wieder geleistet wird.  
 

(2) Ist der Versicherungsfall wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung eingetre-
ten und wird die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wegen Hinzuverdienstes 
nicht oder nur zu einem Anteil gezahlt, wird auch die Betriebsrente nicht oder nur in Höhe 
eines entsprechenden Anteils gezahlt.  
 

(3) Die Betriebsrente ruht, solange die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
ganz oder teilweise versagt wird. 
 

(4) Die Betriebsrente ruht ferner, solange die/der Berechtigte ihren/seinen Wohnsitz o-
der dauernden Aufenthalt außerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union hat und 
trotz Aufforderung der Zusatzversorgungseinrichtung keine Empfangsbevollmächtigte/keinen 
Empfangsbevollmächtigten im Inland bestellt. 

 
(5) Die Betriebsrente ruht ferner in Höhe des Betrages des für die Zeit nach dem Beginn 

der Betriebsrente gezahlten Krankengeldes aus der gesetzlichen Krankenversicherung, soweit 
dieses nicht nach § 96a Abs. 3 SGB VI auf eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 
anzurechnen oder bei einer Rente wegen voller Erwerbsminderung dem Träger der Kranken-
versicherung zu erstatten ist. 
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(6) Für Hinterbliebene gelten die Vorschriften der gesetzlichen Rentenversicherung  
über das Zusammentreffen von Rente und Einkommen entsprechend mit der Maßgabe, 

dass eventuelle Freigebeträge sowie das Einkommen, das auf die Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung angerechnet wird, unberücksichtigt bleiben. 

 
§ 13 

Erlöschen  
 

(1) Der Anspruch auf Betriebsrente erlischt mit dem Ablauf des Monats, 
 
a) in dem die/der Betriebsrentenberechtigte gestorben ist oder 
b) für den Rente nach § 43 bzw. § 240 SGB VI letztmals gezahlt worden ist oder 
c) der dem Monat vorangeht, von dessen Beginn an die Zusatzversorgungseinrichtung, zu 

der die Versicherung übergeleitet worden ist, zur Zahlung der Betriebsrente verpflichtet 
ist. 

 
(2) 1Der Anspruch auf Betriebsrente für Witwen/Witwer erlischt im Übrigen mit dem 

Ablauf des Monats, in dem die Witwe/der Witwer geheiratet hat. 2Für das Wiederaufleben der 
Betriebsrente für Witwen-/Witwer gilt § 46 Abs. 3 SGB VI entsprechend. 
 

 
 

Abschnitt IV 
Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind 

 
§ 14 

Sonderregelungen für Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht 
versichert sind 

 
1Für Beschäftigte, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind, 

gelten die §§ 2 bis 13 entsprechend. 2Soweit auf Regelungen des Rechts der gesetzlichen 
Rentenversicherung Bezug genommen wird, ist die jeweilige Regelung so entsprechend an-
zuwenden, wie dies bei unterstellter Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung der 
Fall wäre. 3Bei Anwendung des § 5 sind dabei anstelle der Versicherungszeiten in der gesetz-
lichen Rentenversicherung die Pflichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung zu berück-
sichtigen.  

 
4Die teilweise oder volle Erwerbsminderung ist durch einen von der Zusatzversor-

gungseinrichtung zu bestimmenden Facharzt nachzuweisen. 5Die Betriebsrente ruht, solange 
sich die Betriebsrentenberechtigten trotz Verlangens der Zusatzversorgungseinrichtung in-
nerhalb einer von dieser zu setzenden Frist nicht fachärztlich untersuchen lassen oder das 
Ergebnis der Untersuchung der Zusatzversorgungseinrichtung nicht vorlegen. 6Der Anspruch 
auf Betriebsrente erlischt mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem der/dem 
Berechtigten die Entscheidung der Zusatzversorgungseinrichtung über das Erlöschen des An-
spruchs wegen Wegfalls der Erwerbsminderung zugegangen ist. 
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Abschnitt V 
Finanzierung 

 
§ 15 

Finanzierungsgrundsätze und zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 
 

(1) 1Die Finanzierung der Pflichtversicherung wird von den Zusatzversorgungseinrich-
tungen eigenständig geregelt. 2Nach den Möglichkeiten der einzelnen Zusatzversorgungsein-
richtungen kann die Umlagefinanzierung schrittweise durch eine kapitalgedeckte Finanzie-
rung abgelöst werden (Kombinationsmodell).  

 
(2) 1Zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist, soweit sich aus Anlage 3 nichts anderes ergibt, 
der steuerpflichtige Arbeitslohn. 2Wird Altersteilzeit nach dem 31. Dezember 2002 verein-
bart, ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt während der Altersteilzeitarbeit das 1,8fache der 
Bezüge nach § 4 TV ATZ, soweit es nicht in voller Höhe zusteht. 
 

(3) 1Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für Mitglieder/Beteiligte einer Zu-
satzversorgungseinrichtung, die sich in einer wirtschaftlichen Notlage befinden, für die 
Pflichtversicherung geregelt werden, dass für die Zusage von Leistungen für die Dauer von 
bis zu drei Jahren bis zu einer Mindesthöhe von zwei v.H. von der nach § 8 Abs. 2 zugesagten 
Leistung abgewichen werden kann. 2Entsprechend der Verminderung der Leistungszusage für 
die bei dem Mitglied/Beteiligten beschäftigten Pflichtversicherten reduziert sich für die Mit-
glieder/Beteiligten insoweit die zu tragende Umlagebelastung bzw. der zu zahlende Beitrag an 
die Zusatzversorgungseinrichtung. 3Die Feststellung der wirtschaftlichen Notlage wird durch 
eine paritätisch besetzte Kommission der betroffenen Tarifvertragsparteien getroffen. 4Die 
Regelung kann durch landesbezirklichen Tarifvertrag über die in Satz 1 genannte Dauer ver-
längert werden. 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2: 
 
 Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung 
gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Altersteilzeitgesetzes 
übersteigt, ist das zusatzversorgungspflichtige Entgelt nach Absatz 2 Satz 2 entsprechend zu 
erhöhen. 

 
§ 16 

Umlagen 
 

(1) 1Von der Zusatzversorgungseinrichtung festgesetzte monatliche Umlagen in Höhe 
eines bestimmten Vomhundertsatzes des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts der Beschäf-
tigten (Umlagesatz) führt der Arbeitgeber - ggf. einschließlich des vom Beschäftigten zu tra-
genden Umlage-Beitrags - an die Zusatzversorgungseinrichtung ab. 2Die Umlage-Beiträge der 
Beschäftigten behält der Arbeitgeber von deren Arbeitsentgelt ein. 3Bei Pflichtversicherten 
bleiben die am 1. November 2001 geltenden Vomhundertsätze für die Erhebung der Umlage-
Beiträge bei der jeweiligen Zusatzversorgungseinrichtung maßgebend, soweit sich nicht aus § 
37 etwas anderes ergibt. 

 
 (2) Der Arbeitgeber hat die auf ihn entfallende Umlage bis zu einem Betrag von monat-

lich 89,48 Euro pauschal zu versteuern, solange die Pauschalversteuerung rechtlich möglich 
ist und soweit sich aus § 37 nicht etwas anderes ergibt.  
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(3) 1Die auf die Umlage entfallenden Pflichtversicherungszeiten und die daraus erwor-
benen Versorgungspunkte sind von der Zusatzversorgungseinrichtung auf einem personenbe-
zogenen Versorgungskonto zu führen (Versorgungskonto I); umfasst sind auch Aufwendun-
gen und Auszahlungen. 2Das Weitere regelt die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung. 
 
Protokollerklärung: 
 
 Für den Fall, dass  die pauschal versteuerte Umlage über den am 1. Januar 2001 gel-
tenden Umfang hinaus in der Sozialversicherung beitragspflichtig werden sollte, werden die 
Tarifvertragparteien unverzüglich Verhandlungen aufnehmen mit dem Ziel, ein dem Zweck 
der Pauschalversteuerung entsprechendes Ergebnis zu erreichen. 
 

§ 17 
Sanierungsgelder 

 
(1) 1Zur Deckung des infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des 

Wechsels vom Gesamtversorgungssystem zum Punktemodell zusätzlichen Finanzbedarfs, der 
über die am 1. November 2001 jeweils geltende Umlage hinausgeht, erhebt die Zusatzversor-
gungseinrichtung vom Arbeitgeber Sanierungsgelder. 2Diese Sanierungsgelder sind kein steu-
erpflichtiger Arbeitslohn.  

 
(2) Sanierungsgelder kommen nicht in Betracht, wenn der am 1. November 2001 je-

weils gültige Umlagesatz weniger als vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts 
betragen hat. 
 

§ 18 
Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren 

 
(1) Soweit die Zusatzversorgungseinrichtung für die Pflichtversicherung Beiträge im 

Kapitaldeckungsverfahren von höchstens vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts 
erhebt, trägt diese der Arbeitgeber.  
 

(2) Die Beiträge im Sinne des Absatzes 1 einschließlich der darauf entfallenden Erträge 
sind von der Zusatzversorgungseinrichtung auf einem gesonderten personenbezogenen Ver-
sorgungskonto getrennt von den sonstigen Einnahmen zu führen (Versorgungskonto II). 
 

(3) Die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind gesondert zu 
führen und zu verwalten. 
 

§ 19 
Bonuspunkte 

 
(1) 1Die Zusatzversorgungseinrichtung stellt jährlich bis zum Jahresende für das vorange-

gangene Geschäftsjahr fest, in welchem Umfang aus verbleibenden Überschüssen (Absatz 2) 
Bonuspunkte (§ 8 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c) vergeben werden können. 2Bonuspunkte nach Satz 1 
kommen in Betracht für die am Ende des laufenden Geschäftsjahres Pflichtversicherten sowie 
für die zum gleichen Zeitpunkt beitragsfrei Versicherten, die eine Wartezeit von 120 Umlage-
/Beitragsmonaten erfüllt haben. 3Über die Vergabe von Bonuspunkten entscheidet das zuständi-
ge Gremium der Zusatzversorgungseinrichtung auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars der 
Zusatzversorgungseinrichtung. 4Grundlage für die Feststellung und Entscheidung ist eine auf 
anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen (Anlage 4) beruhende und durch einen 
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Verantwortlichen Aktuar erstellte fiktive versicherungstechnische Bilanz für die Verpflichtungen 
gegenüber den Pflichtversicherten und den beitragsfrei Versicherten mit erfüllter Wartezeit von 
120 Umlage-/Beitragsmonaten. 5Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden dabei die 
tatsächlich erzielten Kapitalerträge veranschlagt. 6Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, 
wird die durchschnittliche laufende Verzinsung der zehn nach der Bilanzsumme größten Pensi-
onskassen gemäß dem zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Bilanz nach Satz 4 jeweils aktuellem 
Geschäftsbericht des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen bzw. der Nachfolgebe-
hörde zugrunde gelegt.  

 
(2) 1Ergibt die fiktive versicherungstechnische Bilanz einen Überschuss, wird dieser Über-

schuss um den Aufwand für soziale Komponenten nach § 9 und um die Verwaltungskosten der 
Zusatzversorgungseinrichtung vermindert und nach Maßgabe des Absatzes 1 verwendet; soweit 
keine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden für die fiktive Verzinsung nach Absatz 1 Satz 5 als 
Verwaltungskosten zwei v.H. dieser fiktiven Zinserträge berücksichtigt. 2Ergibt die versiche-
rungstechnische Bilanz eine Unterdeckung, wird diese vorgetragen. 3Einzelheiten werden in den 
Ausführungsbestimmungen zur Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung geregelt. 
 
 

Abschnitt VI 
Verfahren 

 
§ 20 

Pflichten der Versicherten 
und der Betriebsrentenberechtigten 

 
(1) Der Zusatzversorgungseinrichtung sind alle für die Prüfung des Anspruchs auf Be-

triebsrente notwendigen Angaben zu machen und die erforderlichen Nachweise beizubringen.  
 
(2) Kommen Betriebsrentenberechtigte der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach, 

kann die Betriebsrente zurückbehalten werden. 
 
(3) Vereinbarungen mit Dritten über die Abtretung, Verpfändung oder Beleihung eines 

Anspruchs auf Betriebsrente sind vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften gegen-
über dem Arbeitgeber und der Zusatzversorgungseinrichtung unwirksam. 

 
(4) Ist der Versicherungsfall durch ein Verhalten Dritter verursacht worden, sind Scha-

densersatzansprüche, soweit rechtlich zulässig, bis zur Höhe des Brutto-Betrages der Be-
triebsrente an die Zusatzversorgungseinrichtung abzutreten; soweit die Abtretung nicht er-
folgt oder die zur Durchsetzung des Anspruchs erforderlichen Nachweise nicht vorgelegt 
werden, kann die Betriebsrente zurückbehalten werden. 

 
(5)1Ohne Rechtsgrund gezahlte Betriebsrenten sind in Höhe ihrer Brutto-Beträge zurückzu-
zahlen. 2Haben Versicherte oder Betriebsrentenberechtigte ihre Pflichten nach Absatz 1 ver-
letzt, können sie sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung berufen. 

 
 

§ 21 
Versicherungsnachweise 

 
(1) 1Pflichtversicherte erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres bzw. bei Be-

endigung der Pflichtversicherung einen Nachweis über ihre bisher insgesamt erworbene An-
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wartschaft auf Betriebsrente wegen Alters nach § 7. 2Dabei ist neben der Anwartschaft auch 
die Zahl der Versorgungspunkte und der Messbetrag anzugeben. 3Im Falle der Kapitalde-
ckung sind zusätzlich die steuerrechtlich vorgeschriebenen Angaben zu beachten. 4Der Nach-
weis ist mit einem Hinweis auf die Ausschlussfrist nach Absatz 2 zu versehen. 5Wird der 
Nachweis im Zusammenhang mit der Beendigung der Pflichtversicherung erbracht, ist er um 
den Hinweis zu ergänzen, dass die aufgrund der Pflichtversicherung erworbene Anwartschaft 
bis zum erneuten Beginn der Pflichtversicherung bzw. bis zum Eintritt des Versicherungsfal-
les nicht dynamisiert wird, wenn die Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten nicht 
erfüllt ist. 6Das Weitere regelt die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung. 

 
(2) 1Die Beschäftigten können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten 

nach Zugang des Nachweises nach Absatz 1 gegenüber ihrem Arbeitgeber schriftlich bean-
standen, dass die vom Arbeitgeber zu entrichtenden Beiträge oder die zu meldenden Entgelte 
nicht oder nicht vollständig an die Zusatzversorgungseinrichtung abgeführt oder gemeldet 
hat. 2Beanstandungen in Bezug auf die ausgewiesenen Bonuspunkte sind innerhalb der Aus-
schlussfrist des Satzes 1 schriftlich unmittelbar gegenüber der Zusatzversorgungseinrichtung 
zu erheben. 
 

§ 22 
Zahlung und Abfindung 

 
 (1) 1Die Betriebsrenten werden monatlich im Voraus auf ein Girokonto der Betriebs-
rentenberechtigten innerhalb eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union überwiesen. 2Die 
Kosten der Überweisung auf ein Konto im Inland, mit Ausnahme der Kosten für die Gut-
schrift, trägt die Zusatzversorgungseinrichtung.  
 

3Besteht der Betriebsrentenanspruch nicht für einen vollen Kalendermonat, wird der 
Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 
 
 (2) Die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung kann vorsehen, dass Betriebsren-
ten, die einen Monatsbetrag von bis zu 30 Euro nicht überschreiten, abgefunden werden.  

 
§ 23 

Ausschlussfristen 
 

1
Der Anspruch auf Betriebsrente für einen Zeitraum, der mehr als zwei Jahre vor dem 

Ersten des Monats liegt, in dem der Antrag bei der Zusatzversorgungseinrichtung eingegan-
gen ist, kann nicht mehr geltend gemacht werden (Ausschlussfrist). 2Dem Antrag steht eine 
Mitteilung des Berechtigten gleich, die zu einem höheren Anspruch führt. 3Die Beanstan-
dung, die mitgeteilte laufende monatliche Betriebsrente, eine Rentennachzahlung, eine Ab-
findung, eine Beitragserstattung oder eine Rückzahlung sei nicht oder nicht in der mitgeteil-
ten Höhe ausgezahlt worden, ist nur schriftlich und innerhalb einer Ausschlussfrist von einem 
Jahr zulässig; die Frist beginnt bei laufenden Betriebsrenten mit dem Ersten des Monats, für 
den die Betriebsrente zu zahlen ist, im Übrigen mit dem Zugang der Mitteilung über die ent-
sprechende Leistung. 

 
4Auf die Ausschlussfrist ist in der Mitteilung über die Leistung hinzuweisen. 
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§ 24 
Beitragserstattung 

 
 (1) 1Die beitragsfrei Versicherten, die die Wartezeit (§ 6) nicht erfüllt haben, können 
bis zur Vollendung ihres 67. Lebensjahres die Erstattung der von ihnen getragenen Beiträge 
beantragen. 2Der Antrag auf Beitragserstattung gilt für alle von den Versicherten selbst getra-
genen Beiträge und kann nicht widerrufen werden. 3Rechte aus der Versicherung für Zeiten, 
für die Beiträge erstattet werden, erlöschen mit der Antragstellung. 4Die Beiträge werden oh-
ne Zinsen erstattet. 
 
 (2) 1Sterben Versicherte nach Antragstellung, aber vor Beitragserstattung, gehen die 
Ansprüche auf die Hinterbliebenen über, die betriebsrentenberechtigt sind. 2Mit der Zahlung 
an einen der Hinterbliebenen erlischt der Anspruch der übrigen Berechtigten gegen die Zu-
satzversorgungseinrichtung. 
 

(3) Beiträge im Sinne dieser Vorschrift sind 
 
a) die für die Zeit vor dem 1. Januar 1978 entrichteten Pflichtbeiträge einschließlich der 

Beschäftigtenanteile an den Erhöhungsbeträgen, 
b) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1977 entrichteten Beschäftigtenanteile an den 

Erhöhungsbeträgen, 
c) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1998 entrichteten Umlage-Beiträge der Be-

schäftigten.  
 
 

Abschnitt VII  
Zuschüsse des Arbeitgebers zu anderen Zukunftssicherungssystemen 

 
§ 25 

Zuschüsse des Arbeitgebers zu anderen Zukunftssicherungssystemen 
 

 (1) 1Für Beschäftigte, die als Mitglieder einer berufständischen Versicherung von der 
Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, richtet sich die Beteiligung 
des Arbeitgebers am Beitrag zur berufständischen Versorgungseinrichtung nach § 172 Abs. 2 
SGB VI. 

 
2Pflichtversicherte, die nach § 231 Abs. 1 oder § 231a SGB VI von der Versicherungs-

pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit und freiwillig in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung versichert sind oder die für sich und ihre Hinterbliebenen eine (befreiende) 
Lebensversicherung abgeschlossen haben oder die freiwillig im Versorgungswerk der Presse 
versichert sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber auf schriftlichen Antrag für jeden Kalender-
monat, für den ihnen Vergütung, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge zustehen, einen Zu-
schuss in Höhe der Hälfte des Betrages, der zu zahlen wäre, wenn sie in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung versichert wären, höchstens jedoch die Hälfte des Beitrages. 

 
3Beschäftigte, die freiwilliges Mitglied des Versorgungswerkes der Presse sind, und die 

antragsgemäß (Anlage 2 Satz 2) von der Pflicht zur Versicherung in einer Zusatzversorgungs-
einrichtung befreit wurden, erhalten auf ihren Antrag für die Zeit, für die ohne die Befreiung 
die Pflicht zur Versicherung bestünde, und für die ihnen Vergütung, Urlaubsvergütung oder 
Krankenbezüge zustehen, einen zweckgebundenen Zuschuss zu ihren Beiträgen zur Versiche-
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rung im Versorgungswerk der Presse. 4Der Zuschuss beträgt die Hälfte des Beitrages, höchs-
tens jedoch vier v.H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 

 
5Die Zuschüsse nach den Sätzen 1 und 2 dürfen insgesamt den Betrag nicht übersteigen, 

den der Arbeitgeber zu zahlen hätte, wenn die Beschäftigten in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung pflichtversichert wären. 

 
(2) Im Falle der freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung behält 

der Arbeitgeber den von den Beschäftigten zu tragenden Teil des Beitrages von deren Bezü-
gen ein und führt den Beitrag nach der Verordnung über die Zahlung von Beiträgen zur ge-
setzlichen Rentenversicherung ab. 

 
(3) 1Verfügen die Beschäftigten ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers durch Ab-

tretung und Verpfändung über ihre Lebensversicherung oder über die sich aus dem Zuschuss 
nach Absatz 1 Satz 3 ergebende Anwartschaft, wird der Zuschuss nach Absatz 1 Satz 2 bzw. 
Satz 3 nicht gewährt. 2Der Zuschuss wird bis zu der in Absatz 1 bestimmten Höhe auch ge-
währt, wenn im Beitrag Mehrbeträge für Versicherungsleistungen bei Eintritt der vollen oder 
teilweisen Erwerbsminderung enthalten sind. 
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Zweiter Teil 

Freiwillige Versicherung 
 

§ 26 
Freiwillige Versicherung 

 
(1) 1Den Pflichtversicherten wird die Möglichkeit eröffnet, durch Entrichtung eigener 

Beiträge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung bei der Zusatzversorgungsein-
richtung nach deren Satzungsvorschriften eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge im 
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung aufzubauen. 2Nach Beendigung der Pflichtversi-
cherung kann die freiwillige Versicherung - unabhängig davon, ob eine steuerliche Förderung 
möglich ist - längstens bis zum Eintritt des Versicherungsfalles (§ 5) fortgesetzt werden. 3Die 
Fortsetzung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach Beendigung der 
Pflichtversicherung zu beantragen. 
 

(2) 1Die eigenen Beiträge der Pflichtversicherten zur freiwilligen Versicherung werden 
entsprechend deren schriftlicher Ermächtigung vom Arbeitgeber aus dem Arbeitsentgelt an 
die Zusatzversorgungseinrichtung abgeführt. 2Der Arbeitgeber schuldet auch in Anbetracht 
von Absatz 5 keine eigenen Beiträge. 
 

(3) 1Die freiwillige Versicherung kann in Anlehnung an das Punktemodell als Höher-
versicherung erfolgen. 2Wahlweise kann sie auch durch fondsgebundene Rentenversicherung 
erfolgen, sofern die Zusatzversorgungseinrichtung Entsprechendes anbietet. 3Unbeschadet 
etwaiger von der Zusatzversorgungseinrichtung übernommener Zinsgarantien, haftet der Ar-
beitgeber nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 BetrAVG nur für den Erhalt der eingezahlten Beiträge, soweit 
sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen Risikoausgleich verbraucht wurden.  

 
5Das Nähere regelt die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung. 

 
(4) 1Die Beschäftigten behalten ihre Anwartschaft, wenn ihr Arbeitsverhältnis vor Ein-

tritt des Versicherungsfalles (§ 5) endet. 2Eine Abfindung ist ausgeschlossen. 3Eine Erstattung 
von Beiträgen kann die Satzung der Zusatzversorgungseinrichtung zulassen. 4Die Beschäftig-
ten können jedoch verlangen, dass der Barwert ihrer Anwartschaft auf eine andere Zusatzver-
sorgungseinrichtung, auf die die bisherige Pflichtversicherung nach § 4 übergeleitet wird oder 
auf ein Versorgungssystem einer überstaatlichen Einrichtung, mit der ein entsprechendes Ab-
kommen besteht, zu übertragen ist, wenn die Versorgungszusage des neuen Arbeitgebers eine 
dem übertragenen Barwert wertmäßig entsprechende Zusage auf lebenslange Altersvorsorge 
umfasst. 5Besteht bei einem Arbeitgeberwechsel die Pflichtversicherung bei der Zusatzver-
sorgungseinrichtung fort, kann verlangt werden, dass die Versorgungszusage des neuen Ar-
beitgebers eine dem Barwert der bisherigen Anwartschaften wertmäßig entsprechende Zusage 
auf lebenslange Altersvorsorge umfasst. 6Das Verlangen ist nur innerhalb einer Ausschluss-
frist von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses möglich. 7Mit der Versor-
gungszusage durch den neuen Arbeitgeber erlischt die Verpflichtung des früheren Arbeitge-
bers. 
 

(5) Der Arbeitgeber kann zu einer freiwilligen Versicherung der Beschäftigten eigene 
Beiträge außerhalb einer Entgeltumwandlung leisten; Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
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§ 27 
Verfahren 

 
(1) Die Zusatzversorgungskasse hat die Beiträge, die im Rahmen der freiwilligen Versi-

cherung entrichtet werden, einschließlich der Erträge auf einem gesonderten personenbezoge-
nen Versicherungskonto getrennt von den sonstigen Einnahmen zu führen; umfasst sind auch 
Aufwendungen und Auszahlungen. 
 

(2) 1Die freiwillige Versicherung wird in einem eigenen Abrechnungsverband geführt. 
2Die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind gesondert zu führen 
und zu verwalten. 
 

(3) 1Die freiwillig Versicherten erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres sowie 
bei Beendigung der freiwilligen Versicherung einen Nachweis mit den steuerlich vorge-
schriebenen Angaben bzw. soweit keine steuerliche Förderung möglich ist, über die Höhe der 
geleisteten Beiträge sowie über Art und Umfang der bisher erworbenen Anwartschaften. 
2Eine unterbliebene oder nicht vollständige Abführung der Beiträge an die Zusatzversor-
gungseinrichtung kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Zugang 
des Nachweises beanstandet werden. 3Im Übrigen gelten die §§ 20, 21 und 22 Abs. 1 entspre-
chend. 

 
 

Dritter Teil 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
Abschnitt I 

Übergangsregelungen zur Versicherungspflicht 
 

§ 28 
Höherversicherte 

 
1Die Beschäftigten, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Wege 

der Höherversicherung bis 31. Dezember 1997 durchgeführt wurde, sind weiterhin nicht zu 
versichern. 2Der Arbeitgeber zahlt einen Zuschuss zur Verwendung für eine zusätzliche Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung von 66,47 Euro monatlich. 

 
§ 29 

Von der Pflichtversicherung Befreite 
 

(1) Die am 31. Dezember 1966 im Arbeitsverhältnis stehenden Beschäftigten, die nach 
der zwischen ihrem Arbeitgeber und der Zusatzversorgungseinrichtung bestehenden Mitglied-
schafts-/Beteiligungsvereinbarung nicht zu versichern waren und die keinen Antrag auf Ver-
sicherung bei dem Arbeitgeber gestellt haben, bleiben weiterhin von der Pflicht zur Versiche-
rung befreit.  
 

(2) Beschäftigte, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Wege der 
Versicherung bei einem Lebensversicherungsunternehmen durchgeführt worden ist und die 
keinen Antrag auf Versicherung nach dem am Tag vor In-Kraft-Treten dieses Tarifvertrages 
geltenden Tarifvertrag gestellt haben, sind - entsprechend den bis zum In-Kraft-Treten dieses 
Tarifvertrages geltenden Regelungen - weiterhin nicht bei der Zusatzversorgungseinrichtung 
zu versichern. 
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Abschnitt II 
Übergangsregelungen für die Rentenberechtigten 

 
§ 30 

Am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigte 
 

(1) Die Versorgungsrenten, die sich ohne Berücksichtigung von Nichtzahlungs- und 
Ruhensregelungen ergeben, und die Ausgleichsbeträge nach dem bis zum 31. Dezember 2000 
geltenden Zusatzversorgungsrecht werden für die am 31. Dezember 2001 Versorgungsren-
tenberechtigten und versorgungsrentenberechtigten Hinterbliebenen zum 31. Dezember 2001 
festgestellt.  

 
(2) 1Die nach Absatz 1 festgestellten Versorgungsrenten werden vorbehaltlich des Sat-

zes 3 als Besitzstandsrenten weitergezahlt und entsprechend § 11 Abs. 1 dynamisiert. 2Die 
abbaubaren Ausgleichsbeträge werden jeweils in Höhe des Dynamisierungsgewinns abge-
baut; die nicht abbaubaren Ausgleichsbeträge werden nicht dynamisiert. 3Die am Tag vor In-
Kraft-Treten dieses Tarifvertrages geltenden Regelungen über die Nichtzahlung und das Ru-
hen sind entsprechend anzuwenden. 

 
(3) Es gelten folgende Maßgaben: 

 
a) 1Für Neuberechnungen gilt § 11 Abs. 2 mit der Maßgabe, dass zusätzliche Versor-

gungspunkte nach Satz 2 zu berücksichtigen sind. 2Soweit noch Zeiten vor dem 1. Januar 
2002 zu berücksichtigen sind, wird eine Startgutschrift entsprechend den §§ 32 bis 34 be-
rechnet; übersteigt der hiernach festgestellte Betrag den Betrag, der sich als Versorgungsrente 
am 31. Dezember 2001 ergeben hat bzw. ohne Nichtzahlungs- und Ruhensvorschriften erge-
ben hätte, wird die Differenz durch den Messbetrag geteilt und dem Versorgungskonto (§ 8 
Abs. 1) als Startgutschrift gutgeschrieben. 

 
b) § 10 Abs. 4 und die §§ 12 bis 14 sowie 20 bis 23 gelten entsprechend. 
 
c) 1Hat die Versorgungsrente vor dem 1. Januar 2002 geendet und besteht die Möglich-

keit einer erneuten Rentengewährung, ist die Versorgungsrente, die sich unter Außerachtlas-
sung von Nichtzahlungs- und Ruhensvorschriften und ohne Berücksichtigung eines Aus-
gleichsbetrages (Absatz 1) am 31. Dezember 2001 ergeben hätte, durch dem Messbetrag zu 
teilen und als Startgutschrift auf dem Versorgungskonto (§ 8 Abs. 1) gutzuschreiben; im Üb-
rigen gelten in diesen Fällen die Vorschriften des Punktemodells. 2Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn der Versicherungsfall vor dem 1. Januar 2002 eingetreten ist, die Versorgungsrente 
jedoch erst nach dem 1. Januar 2002 beginnen würde. 
 

(4) Stirbt eine unter Absatz 1 fallende Versorgungsrentenberechtigte/ein Versorgungs-
rentenberechtigter, gelten die Vorschriften des Punktemodells für Hinterbliebene entspre-
chend. 

 
§ 31 

Am 31. Dezember 2001 Versicherungsrentenberechtigte 
 

(1) Für Versicherungsrentenberechtigte und versicherungsrentenberechtigte Hinterblie-
benen, deren Versicherungsrente spätestens am 31. Dezember 2001 begonnen hat, wird die 
am 31. Dezember 2001 maßgebende Versicherungsrente festgestellt.  
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(2) Die nach Absatz 1 festgestellten Versicherungsrenten werden als Besitzstandsrenten 
weitergezahlt und entsprechend § 11 Abs. 1 dynamisiert. 

 
(3) § 30 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Leistungen nach der am Tag vor In-Kraft-Treten die-

ses Tarifvertrages geltenden Sonderregelung für Arbeitnehmer im Beitrittsgebiet (§ 66a 
VersTV-G) und für Betriebsrenten nach § 18 BetrAVG, die spätestens am 31. Dezember 
2001 begonnen haben, entsprechend. 
 
 

Abschnitt III 
Übergangsregelungen für Anwartschaften der Versicherten 

 
§ 32 

Grundsätze 
 

(1) 1Für die Versicherten werden die Anwartschaften (Startgutschriften) nach dem am 
31. Dezember 2000 geltenden Recht der Zusatzversorgung entsprechend den §§ 33 und 34 
ermittelt. 2Die Anwartschaften nach Satz 1 werden in Versorgungspunkte umgerechnet, in-
dem der Anwartschaftsbetrag durch den Messbetrag von vier Euro geteilt wird; sie werden 
dem Versorgungskonto (§ 8 Abs. 1) ebenfalls gutgeschrieben.  

 
(2) 1Das Jahr 2001 wird entsprechend dem Altersvorsorgeplan 2001 berücksichtigt; dies 

gilt auch für im Jahr 2001 eingetretene Rentenfälle. 2Ist der Versicherungsfall der teilweisen 
oder vollen Erwerbsminderung im Jahr 2001 eingetreten, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
die zusatzversorgungsrechtliche Umsetzung der Neuregelungen im gesetzlichen Erwerbsmin-
derungsrecht aus dem 38. Änderungs-TV zum VersTV-G vom 31. Oktober 2001 zu berück-
sichtigen ist. 
 

(3) Soweit in den §§ 33, 34 und 39 auf Vorschriften des bis zum 31. Dezember 2000 
geltenden Zusatzversorgungsrechts verwiesen wird, erfolgt dies durch Benennung der bishe-
rigen entsprechenden Vorschriften des VersTV-G . 
 

(4) 1Für die Berechnung der Anwartschaften sind, soweit jeweils erforderlich, die Re-
chengrößen (Entgelt, Gesamtbeschäftigungsquotient, Steuertabelle, Sozialversicherungsbei-
träge, Familienstand u.a.) vom 31. Dezember 2001 maßgebend; soweit gesamtversorgungsfä-
higes Entgelt zu berücksichtigen ist, ergibt sich dieses aus den entsprechenden Kalenderjahren 
vor dem 1. Januar 2002; dabei bleibt die Dynamisierung zum 1. Januar 2002 unberücksichtigt. 
2Für die Rentenberechnung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG ist das am 31. Dezember 2001 gelten-
de Rentenrecht maßgebend. 
 
 (5) 1Beanstandungen gegen die mitgeteilte Startgutschrift sind innerhalb einer Aus-
schlussfrist von sechs Monaten nach Zugang des Nachweises der Zusatzversorgungseinrich-
tung schriftlich unmittelbar gegenüber der Zusatzversorgungseinrichtung zu erheben. 2Auf die 
Ausschlussfrist ist in dem Nachweis hinzuweisen. 
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§ 33 
Höhe der Anwartschaften  

für am 31. Dezember 2001 schon und  
am 1. Januar 2002 noch Pflichtversicherte 

 
(1) 1Die Anwartschaften der am 31. Dezember 2001 schon und am 1. Januar 2002 noch 

Pflichtversicherten berechnen sich nach § 18 Abs. 2 BetrAVG, soweit sich aus Absatz 2 
nichts anderes ergibt. 2Satz 1 gilt entsprechend für Beschäftigte, die nach den am 31. Dezem-
ber 2000 geltenden Vorschriften der Zusatzversorgungseinrichtung als pflichtversichert gel-
ten. 
 

(2) 1Für Beschäftigte im Tarifgebiet West, die am 1. Januar 2002 das 55. Lebensjahr 
vollendet haben (rentennahe Jahrgänge), ist Ausgangswert für die bis zum 31. Dezember 2001 
in der Zusatzversorgung (Gesamtversorgung) erworbene Anwartschaft die Versorgungsrente, 
die sich unter Beachtung der Maßgaben des § 32, insbesondere unter Berücksichtigung der 
Mindestgesamtversorgung (§ 23 Abs. 4 VersTV-G) und des § 47 Abs. 4 Satz 2 VersTV-G, für 
den Berechtigten bei Eintritt des Versicherungsfalls am 31. Dezember 2001, frühestens je-
doch zum Zeitpunkt der Vollendung des 63. Lebensjahres ergeben würde. 2Von diesem Aus-
gangswert ist der Betrag abzuziehen, den die Versicherten aus dem Punktemodell bis zur 
Vollendung des 63. Lebensjahres vor Berücksichtigung des Abschlags noch erwerben könn-
ten, wenn für sie zusatzversorgungspflichtige Entgelte in Höhe des gesamtversorgungsfähigen 
Entgelts gezahlt würde. 3Sind am 31. Dezember 2001 die Voraussetzungen für die Berück-
sichtigung des § 65 g Abs. 3 VersTV-G erfüllt, berechnet sich der Versorgungsvomhundert-
satz nach dieser Vorschrift mit der Maßgabe, dass nach § 65 g Abs. 3 Buchst. a VersTV-G 
abzuziehende Monate die Monate sind, die zwischen dem 31. Dezember 1991 und dem Ersten 
des Monats liegen, der auf die Vollendung des 63. Lebensjahres folgt. 4Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten für Beschäftigte, die am 31. Dezember 2001 eine Rente für schwerbehinderte Menschen 
beanspruchen könnten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits das 60. Lebensjahr vollendet 
hätten, entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 63. Lebensjahres das entspre-
chende, für sie individuell frühestmögliche Eintrittsalter in die abschlagsfreie Rente für 
schwerbehinderte Menschen maßgeblich ist.  
 
 (3) Für Pflichtversicherte, die vor dem 14. November 2001 Altersteilzeit oder einen Vor-
ruhestand vereinbart haben, gilt Absatz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
63. Lebensjahres das vereinbarte Ende des Altersteilzeitverhältnisses bzw. in den Fällen des 
Vorruhestandes das Alter tritt, zu dem nach der Vorruhestandsvereinbarung die Rente beginnen 
würde. 
 

 (4) 1Für die Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 2 ist die Rentenauskunft des 
gesetzlichen Rentenversicherungsträgers zum Stichtag 31. Dezember 2001 nach Durchfüh-
rung einer Kontenklärung maßgebend. 2Die Pflichtversicherten haben, sofern sie nicht bereits 
über eine Rentenauskunft aus dem Jahr 2001 verfügen, bis zum 30. September 2002 eine Ren-
tenauskunft zu beantragen und diese unverzüglich der zuständigen Zusatzversorgungseinrich-
tung zu übersenden. 3Sofern die Rentenauskunft aus von den Pflichtversicherten zu vertreten-
den Gründen bis zum 31. Dezember 2003 nicht beigebracht wird, wird die Startgutschrift 
nach Absatz 1 berechnet. 4Bei Vorliegen besonderer Gründe kann die Zusatzversorgungsein-
richtung einer angemessene Fristverlängerung gewähren. 5Soweit bis zum 31. Dezember 2002 
bereits ein bestands- oder rechtskräftiger Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversiche-
rung vorliegt, ist - abweichend von Satz 1 - dieser Grundlage für die Berechnung nach Absatz 
2.  
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(5) 1Für die Zeit bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres werden Entgeltpunkte in Hö-
he des jährlichen Durchschnitts der in dem Zeitraum vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 
2001 tatsächlich aus Beitragszeiten erworbenen Entgeltpunkte in Ansatz gebracht. 2Bei 
Pflichtversicherten, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind, wird der 
anzurechende Bezug nach der bisher geltenden Regelung berücksichtigt; Zuschüsse werden in 
Höhe des jährlichen Durchschnitts der in der Zeit vom 1. Januar 1999 bis 31. Dezember 2001 
tatsächlich gemeldeten Zuschüsse in Ansatz gebracht. 3Ist in den Jahren 1999 bis 2001 kein 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt bezogen worden, ist gesamtversorgungsfähiges Entgelt 
das zusatzversorgungspflichtige Entgelt, das sich ergeben hätte, wenn für den gesamten Mo-
nats Dezember 2001 eine Beschäftigung vorgelegen hätte. 4Sind in den Jahren 1999 bis 2001 
keine Entgeltpunkte erworben worden, ist für die Ermittlung der Entgeltpunkte das rentenver-
sicherungspflichtige Entgelt maßgebend, das im Monat Dezember 2001 bezogen worden wä-
re, wenn während des gesamten Monats eine Beschäftigung vorgelegen hätte; für die Ermitt-
lung der Zuschüsse gilt dies entsprechend.  
 
 (6) 1Für die Berechnung der Startgutschrift nach Absatz 1 und 2 haben die Pflichtver-
sicherten bis zum 31. Dezember 2002 ihrem Arbeitgeber den Familienstand am 31. Dezember 
2001 (§ 23 Abs. 2 c Satz 1 Buchst. a und b VersTV-G.) mitzuteilen. 2Der Arbeitgeber hat die 
Daten an die Zusatzversorgungseinrichtung zu melden.  
 

(7) Für die Dynamisierung der Anwartschaften gilt § 19. 
 

§ 34 
Höhe der Anwartschaften  

für am 1. Januar 2002 beitragsfrei Versicherte 
 
 (1) 1Die Startgutschriften der am 1. Januar 2002 beitragfrei Versicherten werden nach 
der am 31. Dezember 2001 geltenden Versicherungsrentenberechnung ermittelt. 2Für die Dy-
namisierung der Anwartschaften gilt § 19. 
 
 (2) 1Für Beschäftigte, für die § 66 a VersTV-G gilt, findet Absatz 1 mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die Startgutschriften nur nach §  47 Abs. 4 VersTV-G berechnet werden 
und dass der Berechnung das Entgelt zugrunde zu legen ist, das bei Pflichtversicherung in den 
letzten fünf Jahren vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses zusatzversorgungspflichtig ge-
wesen wäre. 2Für Beschäftigte nach Satz 1 gilt die Wartezeit als erfüllt. 
 
 (3) Für die freiwillig Weiterversicherten gilt Absatz 1 entsprechend. 
 

Abschnitt IV 
Schlussvorschriften 

 
§ 35 

Sterbegeld 
 
 1Sterbegeld wird bei Fortgeltung des bisherigen Rechts Anspruchsberechtigten unter 
Berücksichtigung des am 31. Dezember 2001 maßgebenden Gesamtbeschäftigungsquotienten 
in folgender Höhe gezahlt für Sterbefälle: 
 
 im Jahr 2002  1535 Euro, 
 im Jahr 2003  1500 Euro, 
 im Jahr 2004   1200 Euro, 
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 im Jahr 2005    900 Euro, 
 im Jahr 2006    600 Euro, 
 im Jahr 2007    300 Euro. 
 
 2Ab dem Jahr 2008 entfällt das Sterbegeld. 
 

§ 36 
Sonderregelungen für die Jahre 2001/2002 

 
(1) Anstelle von § 2 Abs. 2 und des Satzes 1 der Anlage 2 finden bis zum 31. Dezem-

ber 2002 der § 5 Abs. 1 bis 3 VersTV-G weiterhin Anwendung. 
 
 (2) Soweit bis zum 31. Dezember 2002 zusatzversorgungspflichtiges Entgelt entspre-
chend § 7 VersTV-G gemeldet wurde, hat es dabei sein Bewenden. 
 
 (3) Soweit bis zum 31. Dezember 2002 Beiträge im Sinne des § 25 entsprechend den 
Vorschriften des VersTV-G gezahlt wurden, hat es dabei sein Bewenden. 
 

 
§ 37 

Sonderregelung für lebensversicherte Beschäftigte eines Arbeitgebers, der erstmalig 
nach dem 31. Dezember 2000 einem Mitgliedverband der VKA beitritt 

 
 
  Beschäftigte, deren zusätzliche Altersvorsorge bei einem Lebensversicherungsunter-
nehmen durchgeführt worden ist, sind auf ihren schriftlichen Antrag beim Vorliegen der sons-
tigen Voraussetzungen bei der Zusatzversorgungseinrichtung zu versichern. 2Der Antrag kann 
nur bis zum Ablauf von sechs Monaten nach dem Beginn der Mitgliedschaft des Arbeitgebers 
bei einem Mitgliedverband der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände gestellte 
werden. 3Beschäftigte, die den Antrag nach Satz 1 nicht stellen, haben die Lebensversiche-
rung mindestens zu den bisherigen Bedingungen fortzuführen. 4Der Arbeitgeber hat sich nach 
den am Tage vor dem Beitritt des Arbeitgebers zu einem Mitgliedverband der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände bestehenden Vereinbarungen zu beteiligen. 5Daneben 
hat der Arbeitgeber für die Zeit, für die die Beschäftigten Arbeitsentgelt erhalten, einen zu-
sätzlichen Beitragsanteil in Höhe von 1,5 v.H. des der Beitragberechnung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung zugrundeliegenden Arbeitsentgelts zu entrichten; dabei bleibt die Bei-
tragsbemessungsgrenze unberücksichtigt. 6Die Beitragsanteile des Arbeitgebers dürfen den 
insgesamt zu zahlenden Beitrag nicht übersteigen.  
 

§ 38 
Sonderregelung zu § 26 Abs. 5 

 
  1Abweichend von § 26 Absatz 5 gilt für Beschäftigte, für die am 31. Dezember 2001 
schon und am 1. Januar 2002 noch eine zusätzliche Umlage nach § 7 Abs. 4 VersTV-G ge-
zahlt wurde, Folgendes: Soweit das monatliche zusatzversorgungspflichtige Entgelt die 
Summe aus Endgrundvergütung und Familienzuschlag einer/eines kinderlos verheirateten 
Angestellten der Vergütungsgruppe I BAT (VKA) bzw. BAT-O (VKA) – jährlich einmal ein-
schließlich der Zuwendung, wenn die/der Beschäftigte eine zusatzversorgungspflichtige Zu-
wendung erhält – übersteigt, ist zusätzlich eine Umlage in Höhe von neun v.H. des überstei-
genden Betrages vom Arbeitgeber zu zahlen. 2Die sich daraus ergebenden Versorgungspunkte 
sind zu verdreifachen. 
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§ 39 
In-Kraft-Treten 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2001 in Kraft. 2Abweichend von 

Satz 1 tritt § 2 Abs. 2 am 1. Januar 2003 mit der Maßgabe in Kraft, dass er nur für nach dem 31. 
Dezember 2002 begründete Arbeitsverhältnisse Anwendung findet. 

 
(2) 1Dieser Tarifvertrag kann jederzeit schriftlich gekündigt werden. 2Unhabhängig von 

Satz 1 kann § 11 Abs. 1 gesondert ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich gekündigt 
werden. 3Die Kündigung nach Satz 1 oder 2 kann jedoch frühestens zum 31. Dezember 2007 
erfolgen. 

 
    (3)  Mit dem Inkrafttreten dieses Tarifvertrages tritt - unbeschadet des § 36 - der Tarifvertrag 

über die Versorgung der Arbeitnehmer kommunaler Verwaltungen und Betriebe (VersTV-G) 
vom 6. März 1967 außer Kraft. 

 
 (4) Soweit vorstehend keine Regelung getroffen ist, findet der als Anlage 5 beigefügte Al-

tersvorsorgeplan 2001 vom 13. November 2001 mit seinen Anlagen Anwendung (einschließlich 
des Ausschlusses der Entgeltumwandlung und der Verhandlungszusage nach 1.3). 
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Anlage 1 

 
Geltungsbereich 
 
Manteltarifverträge im Sinne des § 1 sind der  

 
a) Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT), 

 
b) Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften - 

(BAT-O), 
 

c) Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften - 
(BAT-Ostdeutsche Sparkassen), 

 
d) Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - 

BMT-G II -, 
 

e) Tarifvertrag zur Anpassung des Tarifrechts - Manteltarifliche Vorschriften für Ar-
beiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe - (BMT-G-O), 

 
f) Tarifvertrag über die Anwendung von Tarifverträgen auf Arbeiter (TV Arbeiter-

Ostdeutsche Sparkassen), 
 

g) Tarifvertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse der nicht vollbeschäftigten 
amtlichen Tierärzte und Fleischkontrolleure in öffentlichen Schlachthöfen und in 
Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang iöS), 

 
h) Tarifvertrag über die Regelung der Rechtsverhältnisse der nicht vollbeschäftigten 

amtlichen Tierärzte und Fleischkontrolleure in öffentlichen Schlachthöfen und in 
Einfuhruntersuchungsstellen (TV Ang-O iöS), 

 
i) Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V), 

 
j) Spartentarifvertrag Nahverkehrsbetriebe eines Arbeitgeberverbandes, der der Verei-

nigung der kommunalen Arbeitgeberverbände angehört, soweit die Anwendung des 
öffentlichen Zusatzversorgungsrechts dort geregelt ist, 

 
k) Manteltarifvertrag für Auszubildende, 

 
l) Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-O), 

 
m) Manteltarifvertrag für Auszubildende (Mantel-TV Azubi-Ostdeutsche Sparkas-

sen), 
 

n) Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/ Schüler, die 
nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebil-
det werden, 
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o) Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Schülerinnen/ Schüler, die 
nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des Hebammengesetzes ausgebil-
det werden (Mantel-TV Schü-O), 

 
p) Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Prakti-

kum, 
 

q) Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Ärzte/Ärztinnen im Prakti-
kum (Mantel-TV AiP-O). 

 
 
Dieser Tarifvertrag gilt nicht für die Beschäftigten 
 

a) der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V., 
 

b) der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Saar e.V., 
 

c) der Mitglieder des kommunalen Arbeitgeberverbandes Bremen e.V., die unter den 
Geltungsbereich der Bremischen  Ruhelohnordnung vom 22. Dezember 1998 
(BremGBl. S. 372) fallen, 
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Anlage 2 
 

Ausnahmen von der Versicherungspflicht 
 

1Von der Pflicht zur Versicherung sind  Beschäftigte ausgenommen, die  
 

a) bis zum Beginn der Mitgliedschaft ihres Arbeitgebers bei einer Zusatzversor-
gungseinrichtung nach einem Tarifvertrag, einer Ruhelohnordnung oder einer ent-
sprechenden Bestimmung für den Fall der Dienstunfähigkeit oder des Erreichens 
einer Altersgrenze eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf eine vom Arbeit-
geber zu gewährende lebenslängliche Versorgung und Hinterbliebenenversorgung 
auf der Grundlage des nach der Regelung ruhegeldfähigen Arbeitsentgelts und der 
Dauer der Dienstjahre, Betriebszugehörigkeit oder dgl. haben oder 

 
 

b) eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf lebenslängliche Versorgung nach be-
amten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechen-
den kirchenrechtlichen Regelungen mindestens in Höhe der beamtenrechtlichen 
Mindestversorgungsbezüge haben und denen Hinterbliebenenversorgung gewähr-
leistet  ist oder 

 
 

c) für das von diesem Tarifvertrag erfasste Arbeitsverhältnis aufgrund gesetzlicher, 
tariflicher oder vertraglicher Vorschrift einer anderen Zusatzversorgungseinrich-
tung (Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, Versorgungsanstalt der deut-
schen Kulturorchester, Bahnversicherungsanstalt Abteilung B oder einer gleichar-
tigen Versorgungseinrichtung) angehören müssen oder 

 
 

d) aufgrund Tarifvertrages, Arbeitsvertrages, der Satzung der Zusatzversorgungskas-
se oder der Satzung einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung, von der Versi-
cherungen übergeleitet werden, von der Pflicht zur Versicherung befreit worden 
sind oder 

 
 

e) bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen oder der Versorgungsanstalt der 
deutschen Kulturorchester freiwillig weiterversichert sind, und zwar auch dann, 
wenn diese freiwillige Weiterversicherung später als drei Monate nach Beginn des 
Arbeitsverhältnisses endet, oder 

 
f) Rente wegen Alters nach §§ 35 bis 40 bzw. §§ 236 bis 238 SGBVI als Vollrente 

erhalten oder erhalten haben oder bei denen der Versicherungsfall der Betriebs-
rente wegen Alters (§ 5) bei einer Zusatzversorgungseinrichtung, von der Überlei-
tungen (§ 4) erfolgen, eingetreten ist, oder 

 
g) Anspruch auf Übergangsversorgung nach Nr. 6 SR 2n oder Nr. 4 SR 2x BAT ha-

ben, oder 
 

h) mit Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu einem ausländischen System der sozialen 
Sicherung nicht der Pflichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung 
unterliegen und sich dort auch nicht freiwillig versichert haben oder 
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i) ihre Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder einem 

sonstigen Alterssicherungssystem auf ein Versorgungssystem der europäischen 
Gemeinschaften oder ein Versorgungssystem einer europäischen Einrichtung (z. B. 
Europäisches Patentamt, Europäisches Hochschulinstitut, Eurocontrol) übertragen 
haben. 

 
j)  im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV geringfügig beschäftigt sind. 
 

2Auf ihren beim Arbeitgeber schriftlich zu stellenden Antrag sind Beschäftige, solange sie 
freiwilliges Mitglied des Versorgungswerks der Presse ist, nicht zu versichern; wird der An-
trag spätestens zwölf Monate nach Beginn der Pflicht zur Versicherung gestellt, gilt die 
Pflichtversicherung als nicht entstanden. 
 
 

Protokollerklärung zu Satz 1 Buchst. a: 
 

Eine Anwartschaft im Sinne des Satzes 1 Buchst. a besteht auch dann, wenn nach dem 
Tarifvertrag, der Ruhelohnordnung oder der entsprechenden Bestimmung ein Anspruch 
erst nach Ablauf einer Wartezeit entstehen kann und die Arbeitnehmer bei normalem 
Verlauf des Arbeitslebens die Wartezeit noch erfüllen können. 
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Anlage 3 
 

Ausnahmen vom und Sonderregelungen zum zusatzversorgungspflichtigen Entgelt  
 

1Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt sind 
 

a) Bestandteile des Arbeitsentgelts, die auf einer Verweisung auf beamtenrechtliche Vor-
schriften beruhen, soweit die beamtenrechtlichen Bezüge nicht ruhegehaltfähig sind, so-
wie Bestandteile des Arbeitsentgelts, die durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, 
Dienstvereinbarung oder Arbeitsvertrag ausdrücklich als nicht zusatzversorgungspflichtig 
bezeichnet sind, 

 
b) Aufwendungen des Arbeitgebers für eine Zukunftssicherung des Beschäftigten, 

 
c) Krankengeldzuschüsse, 

 
d) einmalige Zahlungen (z.B. Zuwendungen, Urlaubsabgeltungen), die aus Anlass der Be-

endigung, des Eintritts des Ruhens oder nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
gezahlt werden, 

 
Protokollerklärung zu Buchst. d: 

 
Die Teilzuwendung, die dem Arbeitnehmer, der mit Billigung seines bisherigen Ar-
beitgebers zu einem anderen Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes übertritt, der seine 
Arbeitnehmer bei derselben kommunalen Zusatzversorgungseinrichtung oder bei einer 
anderen Zusatzversorgungseinrichtung, zu der die Versicherungen übergeleitet wer-
den, versichert, gezahlt wird, ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
e) einmalige Zahlungen (z.B. Zuwendungen) insoweit, als bei ihrer Berechnung Zeiten 

berücksichtigt sind, für die keine Umlagen/Beiträge für laufendes zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt zu entrichten sind, 

 
f) vermögenswirksame Leistungen, Jubiläumszuwendungen, 

 
g) Sachbezüge, die während eines Zeitraumes gewährt werden, für den kein laufendes zu-

satzversorgungspflichtiges Entgelt zusteht, 
 

h) geldwerte Vorteile, die steuerlich als Arbeitslohn gelten, 
 

i) geldliche Nebenleistungen wie Ersatz von Werbungskosten (z.B. Aufwendungen für 
Werkzeuge, Berufskleidung, Fortbildung) sowie Zuschüsse z.B. zu Fahr-, Heizungs-, 
Wohnungs-, Essens-, Kontoführungskosten, 

 
k) Mietbeiträge an  Beschäftigte mit Anspruch auf Trennungsgeld (Trennungs-

entschädigung), 
 

l) Schulbeihilfen, 
 

m) einmalige Zuwendungen anlässlich des Erwerbs eines Diploms einer Verwaltungs- oder 
Wirtschaftsakademie, 
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n) Prämien im Rahmen des behördlichen oder betrieblichen Vorschlagswesens, 
 

o) Erfindervergütungen, 
 

p) Kassenverlustentschädigungen (Mankogelder, Fehlgeldentschädigungen), 
 

q) Einkünfte, die aus ärztlichen Liquidationserlösen zufließen 
 

r) einmalige Unfallentschädigungen, 
 

s) Aufwandsentschädigungen; reisekostenähnliche Entschädigungen; Entgelte aus Nebentä-
tigkeiten; Tantiemen, Provisionen, Abschlussprämien und entsprechende Leistungen; ein-
malige und sonstige nicht laufend monatlich gezahlte über- oder außertarifliche Leistun-
gen, 

 
t) Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, 

 
 

2Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt ist ferner der Teil des steuerpflichtigen Ar-
beitsentgelts, der nach Anwendung des Satzes 1 den 2,5fachen Wert der monatliche Beitrags-
bemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung übersteigt.  

 
 3Haben Beschäftigte für einen Kalendermonat oder für einen Teil eines Kalendermo-

nats Anspruch auf Krankengeldzuschuss - auch wenn dieser wegen der Höhe der Barleistun-
gen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird -, gilt für diesen Kalendermonat als 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt der Urlaubslohn (zuzüglich eines etwaigen Sozialzu-
schlages) bzw. die Urlaubsvergütung für die Tage, für die Anspruch auf Lohn, Vergütung, 
Urlaubslohn, Urlaubsvergütung oder Krankenbezüge besteht. 4In diesem Kalendermonat ge-
leistete einmalige Zahlungen sind neben dem Urlaubslohn bzw. der Urlaubsvergütung nach 
Maßgabe der Sätze 1 und 2 zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

 
 5Für Beschäftigte, die zur Übernahme von Aufgaben der Entwicklungshilfe im Sinne 

des § 1 Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni 1969 in der jeweils geltenden Fassung ohne 
Arbeitsentgelt beurlaubt sind, hat der Arbeitgeber für die Zeit der Beurlaubung Umlagen an 
die Zusatzversorgungseinrichtung abzuführen, wenn der Träger der Entwicklungshilfe die 
Umlagen erstattet. 6Für die Bemessung der Umlagen gilt als zusatzversorgungspflichtiges 
Entgelt das Entgelt, von dem nach § 166 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI die Beiträge für die gesetzliche 
Rentenversicherung zu berechnen sind.  
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Anlage 4  
Versicherungsmathematische Grundsätze für die Bewertung der Verpflichtungen  

im Rahmen der versicherungstechnischen Bilanz 
 
 
1. Bewertungsgegenstand 
 
Bewertet werden die Verpflichtungen nach dem Stande vom Bilanzstichtag 
(=Inventurstichtag). Bereits feststehende allgemeine Leistungsveränderungen, die erst nach 
dem Stichtag wirksam werden, bleiben unberücksichtigt.  
 
2. Bewertungsmethode 
 
Es wird der versicherungsmathematische Barwert der Verpflichtungen nach dem Grundsatz 
der Einzelbewertung ermittelt. 
 
3. Rechnungsgrundlagen 
 
Als biometrischen Rechnungsgrundlagen dienen die Richttafeln 1998 von Klaus Heubeck. 
Als Altersgrenze ist die Vollendung des 65. Lebensjahres in Ansatz zu bringen.  
 
Der Rechnungszins beträgt 3,25 % in der Zeit bis zum Eintritt eines Versorgungsfalles und 
5,25 % nach Eintritt eines Versorgungsfalles.  
 
4. Verwaltungskostenrückstellung 
 
Eine Verwaltungskostenrückstellung wird nicht gebildet. 
 
5. Sonstiges 
 
Solange die den Besitzstand abbildenden Versorgungspunkte noch nicht ermittelt sind, wer-
den die anzurechnenden Sozialversicherungsrenten nach dem steuerlichen Näherungsverfah-
ren in Ansatz gebracht. Der in diesem Verfahren anzusetzende Korrekturfaktor wird einheit-
lich für alle Berechtigten auf 0,9086 festgesetzt, Entgelt und Beitragsbemessungsgrenze sind 
nach dem Stande vom 31.12.2001 zu berücksichtigen.  
 
Ein nach Feststellung der den Besitzstand abbildenden Versorgungspunkte Unterschiedsbe-
trag gegenüber dem vorläufigen Bewertungsansatz bleibt bei der Ermittlung des Überschusses 
unberücksichtigt. 
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Anlage 5 
Altersvorsorgeplan 2001 

Berlin, 13.11.01 
18:30 Uhr 

 
 
Dieser Tarifvertrag gilt einheitlich für die Tarifgebiete Ost und West 
 
1. Ablösung des Gesamtversorgungssystems  
 
1.1  Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ablauf des 31.12.2000 geschlossen 

und durch das Punktemodell ersetzt. Zur juristischen Bewertung vgl. Anlage 1. 
 
1.2  Auf ein Zurückfallen der Renten und Anwartschaften auf den Stand des Jahres 2000 

wird verzichtet. 
 
1.3 Durch den Systemwechsel erhalten die Arbeitnehmer die Möglichkeit, eine zusätzliche 

kapitalgedeckte Altersversorgung durch eigene Beiträge unter Inanspruchnahme der 
steuerlichen Förderung aufzubauen (Riester-Rente). Diese Möglichkeit soll auch bei 
den Zusatzversorgungskassen eröffnet werden.  
 
Die Möglichkeit der Entgeltumwandlung besteht derzeit - einheitlich für alle Arbeit-
nehmer – nicht; die Tarifvertragsparteien geben sich eine Verhandlungszusage für eine 
tarifvertragliche Regelung zur Entgeltumwandlung.  

 
1.4 Die Umlagefinanzierung wird auch nach Systemwechsel beibehalten. Sie kann 

schrittweise nach den Möglichkeiten der einzelnen Zusatzversorgungskassen durch 
Kapitaldeckung abgelöst werden (Kombinationsmodell).  

 
2. Punktemodell 
 
2.1 Die Leistungsbemessung erfolgt nach dem Punktemodell. Es werden diejenigen Leis-

tungen zugesagt, die sich ergeben würden, wenn eine Gesamt-Beitragsleistung von 4 
v.H. vollständig in ein kapitalgedecktes System eingezahlt würde. 

 
2.2 Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden die tatsächlich erzielten Kapitaler-

träge veranschlagt.  
 

Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, wird jährlich die laufende Verzinsung der 
zehn größten Pensionskassen gemäß jeweils aktuellem Geschäftsbericht des Bundes-
aufsichtsamtes für das Versicherungswesen (bzw. Nachfolgeeinrichtung) zugrunde ge-
legt.  

 
Überschüsse werden wie bei einer Pensionskasse festgestellt. Von diesem Überschüs-
sen werden nach Abzug der Verwaltungskosten (soweit fiktiv: 2 v.H.) vorrangig die 
sozialen Komponenten und dann Bonuspunkte finanziert. 
 
Soziale Komponenten sind: 
 
a) Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten (vgl. 

Textziffer 2.5)  
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b) Kindererziehungszeiten 

Berücksichtigung eines Beitrages von 20 Euro pro Monat pro Kind für die Dauer 
der gesetzlichen Erziehungszeit (ohne Beschäftigung). 

 
c) Übergangsregelung für alle Versicherten mit einer Mindestpflichtversicherungs-

zeit von 20 Jahren die monatlich weniger als 3.600 DM brutto verdienen. Ihre 
erworbenen Anwartschaften werden festgestellt und ggf. auf mindestens 0,8 
Versorgungspunkte für jedes volle Kalenderjahr der Pflichtversicherung ange-
hoben(Einbeziehung des Beschäftigungsquotienten). 

 
2.3 Die als Anlage beigefügte Tabelle kommt zur Anwendung. Diese Tabelle basiert auf 

folgenden Parametern: 
 

Ein Zinssatz entsprechend § 2 der Deckungsrückstellungsverordnung von derzeit 3,25 
v.H. vor Eintritt des Versorgungsfalls wird zugrunde gelegt. Nach Eintritt des Versor-
gungsfalls gilt ein Zinssatz von 5,25 v.H. Bei Änderungen des Verordnungs-
Zinssatzes gilt dieser bis zum Wirksamwerden einer entsprechenden tarifvertraglichen 
Anpassung fort. Die versicherungsmathematischen Berechnungen basieren auf den 
Richttafeln 1998 von Klaus Heubeck. 

 
2.4 Die Versicherungsfälle entsprechen denen in der gesetzlichen Rentenversicherung 

(Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten, Hinterbliebenenrenten). Bei teilweiser Er-
werbsminderung wird die Hälfte des Betrages gezahlt, der bei voller Erwerbsminde-
rung zustünde. 

 
Abschläge werden für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme der Rente (wie 
gesetzliche Rentenversicherung) in Höhe von 0,3 v.H. erhoben; höchstens jedoch ins-
gesamt 10,8 v.H. 

 
2.5 Bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten vor Vollendung des 60. Lebens-

jahres werden Versorgungspunkte hinzugerechnet. Für ein Referenzentgelt wird für 
jedes Kalenderjahr vor Vollendung des 60. Lebensjahres je ein Versorgungspunkt hin-
zugerechnet. 

 
2.6 Von den Verpflichtungen zur Beitragszahlung im der Textziffer 2.1 dieses Tarifvertra-

ges kann bis zu einer Mindesthöhe von zwei v.H. für die Dauer von bis zu drei Jahren 
im Rahmen eines landesbezirklichen Tarifvertrages abgewichen werden, wenn sich 
der Betrieb in einer wirtschaftlichen Notlage befindet. Die Feststellung der wirtschaft-
lichen Notlage wird durch eine paritätisch besetzte Kommission der Tarifvertragspar-
teien getroffen. 

 Die Regelung kann verlängert werden. 
 
2.7 Entgelte aus Altersteilzeit werden in Höhe des vereinbarten Entgelts mindestens je-

doch mit 90 % des vor Beginn der Altersteilzeit maßgebenden Wertes berücksichtigt 
(wie nach bisherigem Recht). Fälle des Vorruhestandes werden wie nach altem Recht 
behandelt.  
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3. Übergangsrecht 
 
3.1 Die Höhe der laufenden Renten und der Ausgleichsbeträge wird zum 31. 12. 2001 

festgestellt. 
 
3.2 Die laufenden Renten werden als Besitzstandsrenten weitergezahlt. Die abbaubaren 

Ausgleichsbeträge werden in Höhe des Dynamisierungsgewinns abgebaut. 
 
3.3 Die Besitzstandsrenten und die Neurenten werden beginnend mit dem Jahr 2002 je-

weils zum 1.7. eines Jahres bis 2007 mit 1 v.H. jährlich dynamisiert. 
 
3.4 Die Anwartschaften der am 31.12.2001 schon und am 1.1.2002 noch pflichtversicher-

ten Arbeitnehmer werden wie folgt berechnet: 
 
3.4.1 Es gelten die Berechnungsvorgaben des § 18 Abs. 2 BetrAVG. Der danach festgestell-

te Betrag wird in Versorgungspunkte unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 
3,25 umgerechnet und in das Punktemodell transferiert. Die transferierten Versor-
gungspunkte nehmen an der Dynamisierung nach Ziffer 2.2 teil. 

 
3.4.2 Für Arbeitnehmer im Tarifgebiet West, die am 1.1.2002 das 55. Lebensjahr vollendet 

haben (rentennahe Jahrgänge), gilt folgende Besitzstandsregelung: Auf der Grundlage 
des am 31.12. 2000 geltenden Rechts der Zusatzversorgung ist Ausgangswert für die 
Bemessung des in das Punktemodell zu transferierenden Betrages die individuell be-
stimmte Versorgungsrente im Alter von 63 (bei Behinderten Alter entsprechend ge-
setzlicher Rentenversicherung) unter Berücksichtigung der Mindestgesamtversorgung 
und des § 44 a VBL-Satzung bzw. entsprechende Versorgungsregelung; die gesetzli-
che Rente ist nach persönlichen Daten anzurechnen; von diesem nach den Bemes-
sungsgrößen per 31.12.2001 einmalig ermittelten Ausgangswert ist die aus dem Punk-
temodell noch zu erwerbende Betriebsrente abzuziehen; die Differenz ist die Besitz-
standsrente; sie wird in Versorgungspunkte umgerechnet und in das Punktemodell 
transferiert. 

 
3.4.3 Textziffer 3.4.2 gilt entsprechend für solche Arbeitnehmer, die im Jahre 2001 das 55. 

Lebensjahr vollendet und vor Inkrafttreten des Tarifvertrages Altersteilzeit bzw. Vor-
ruhestand vereinbart haben. 
 

 
3.5 Die im bisherigen Versorgungssystem erworbenen Anwartschaften von Arbeitneh-

mern, die am 1.1.2002 nicht mehr pflichtversichert sind und die eine unverfallbare 
Anwartschaft haben, werden entsprechend der bisherigen Versicherungsrentenberech-
nung festgestellt, transferiert und nicht dynamisiert. 

 
4. Finanzierung 
 
4.1 Jede Kasse regelt ihre Finanzierung selbst. 
 
 Zusätzlicher Finanzbedarf über die tatsächliche Umlage des Jahres 2001 hinaus (Stich-

tag 1.11.2001) – mindestens jedoch ab Umlagesatz von 4 v. H. – wird durch steuer-
freie, pauschale Sanierungsgelder gedeckt. 
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 Im Tarifgebiet West verbleibt es bei den von den Arbeitnehmern bei Zusatzversor-
gungskassen geleisteten Beiträgen. 

 
4.2 Für die VBL-West gilt:  
 

Ab 2002 betragen die Belastungen der Arbeitgeber 8,45 v.H. Dies teilt sich auf in eine 
steuerpflichtige, mit 180 DM/Monat pauschal versteuerte Umlage von 6,45 v.H. und 
steuerfreie pauschale Sanierungsgelder von 2,0 v.H., die zur Deckung eines Fehlbetra-
ges im Zeitpunkt der Schließung dienen sollen.  
 
Ab 2002 beträgt der aus versteuertem Einkommen zu entrichtende Umlagebeitrag der 
Arbeitnehmer 1,41 v. H. 
 

 
4.3  Die Verteilung der Sanierungsgelder auf Arbeitgeberseite bestimmt sich nach dem 

Verhältnis der Entgeltsumme aller Pflichtversicherten zuzüglich der neunfachen Ren-
tensumme aller Renten zu den entsprechenden Werten, die einem Arbeitgeberverband 
bzw. bei Verbandsfreien, dem einzelnen Arbeitgebern zuzurechnen sind; ist ein ver-
bandsfreier Arbeitgeber einer Gebietskörperschaft mittelbar oder haushaltsmäßig im 
wesentlichen zuzuordnen, wird dieser bei der Gebietskörperschaft einbezogen.  

 
 Arbeitgebern, die seit dem 1. November 2001 durch Ausgliederung entstanden sind, 

sind zur Feststellung der Verteilung der Sanierungszuschüsse Renten in dem Verhält-
nis zuzurechnen, dass dem Verhältnis der Zahl der Pflichtversicherten des Ausgeglie-
derten zu der Zahl der Pflichtversicherten des –Ausgliedernden zum 1. November 
2001 entspricht. 
 

 
4.4 Bei abnehmenden Finanzierungsbedarf für die laufenden Ausgaben werden die über-

steigenden Einnahmen - getrennt und individualisierbar – zum Aufbau einer Kapital-
deckung eingesetzt.  

 
5. Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass mit diesem Tarifvertrag das Abwan-

dern von Betrieben oder Betriebsteilen aus den Zusatzversorgungseinrichtungen des 
öffentlichen Dienstes verhindert wird. 

 
Während der Laufzeit des Tarifvertrages überprüfen die Tarifvertragsparteien, ob es 
zu signifikanten Abwanderungen aus einzelnen Zusatzversorgungseinrichtungen ge-
kommen ist. Sie beauftragen einen Gutachter, die Gründe für eventuelle Abwanderun-
gen darzustellen. Dies gilt auch für den Tarifvertrag über sozialverträgliche Begleit-
maßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr. 

 
6. Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 31.12.2007. 
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Anlage 1 zum Altersvorsorgeplan 2001 
 

 
 

 
 

Juristische Zulässigkeit des rückwirkenden Systemwechsels 
zum 31.12.2000 

 
(Arbeitskreis 2) 

 
 
 
 
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der rückwirkende Wechsel vom Ge-
samtversorgungssystem in ein Punktemodell zum 1.1.2001 verfassungsrechtlich zulässig 
ist. Dies gilt auch für den Transfer der am 31. 12. 2000 bestehenden Anwartschaften. 
 
Für das Jahr 2001 ist aus verwaltungstechnischen Gründen eine Einführungsphase für das 
neue System vorgesehen, in der sich Anwartschaften technisch weiterhin nach den Berech-
nungsmethoden des alten Systems fortentwickeln. Diese für die Betroffenen günstige Über-
gangsregelung liegt in der Normsetzungsbefugnis der Tarifvertragsparteien.  
 
Seit dem Ergebnis der Tarifrunde 2000 konnte niemand auf den Fortbestand des bisherigen 
Versorgungssystems vertrauen und deshalb davon ausgehen, dass diese unverändert bestehen 
bleiben würde. 
 
Sollte ein Bundesgericht abschließend feststellen, dass Arbeitnehmer oder Versorgungsemp-
fänger mit Vordienstzeiten (Beschäftigungen außerhalb des öffentlichen Dienstes) im neuen 
System im Hinblick auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 22.03.2000 
(1 BvR 1136/96) höhere als die überführten Ansprüche zustehen, werden den Berechtigten 
diese Ansprüche auch dann rückwirkend erfüllt, wenn sie sie nicht vor der neuen Entschei-
dung geltend gemacht haben. 
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Anlage 2 zum Altersvorsorgeplan 2001 
 
 

 
 

Rentenformel im Punktemodell 
ohne Zwischenschaltung eines Regelbeitrages und bei Überschussanteilen in Form 

von beitragslosen Versorgungspunkten 
 
Die Rentenhöhe ist abhängig von der gesamten Erwerbsbiografie im öffentlichen Dienst. In 
jedem Beschäftigungsjahr t werden Versorgungspunkte VPt erworben. Die Höhe der Versor-
gungspunkte ergibt sich aus der Formel: 
 

VPt = Et / RE x Tabx 
 
Ggf. wird VPt aus Überschüssen erhöht. 
 
Darin bedeuten 
 
VPt  Versorgungspunkt für das Jahr t 
 
Et Entgelt des Versicherten im Jahr t 
 
RE Referenzentgelt  
 
Tabx Tabellenwert für das Alter x des Versicherten im Jahr t 
 
 
Im Versorgungsfall ergibt sich die Rente nach der Formel 
 
 

Rente = [ Summe aller VPt ] x Messbetrag 
 

Der Messbetrag beträgt 0,4 % des Referenzentgeltes. 
 
 

x Tabx x Tabx x Tabx x Tabx 

17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0 
18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0 
19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0 
20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0 
21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9 
22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9 
23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9 
24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9 
25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9 
26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8 
27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8 
28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 u. älter 0,8 

 
 


